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Zz.

Nbonuementspreis:
Für die Stndt Solo-

t h » r ii :

Halbjährig Fr. 4. 50.

Vierteljährig Fr. 2. 25.

Franco für die c>aii,>e

Schweiz:
Halbjährig Fr. 5. —

Vierteljährl. : Fr. 2. 00.

Für das Ausland:
Halbjährig Fr 6 30

Samstag den 29. Mai

Schweizerische

l»«v.

Sinrücknngsgebühr
10 CtS. die Petitzeile

(8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint jeden Sam st a g
1 Bogen stark mit monat-
licher Beilage des „Schweiz.

>« Pastorat-Plattes."

Briefe und Gelder

franco.

5 Dek a n N o h n.
(gest. 20. Mai 1880.)

»Oux vitw nwrtuus rvxnat vivas »

Der Grabhügel, den letzten Montag
die verwaisten Pfarrkindev von Rohr-
dvrf (Aargau), über 80 Priester und
die zahlreichen Freunde des Ver-

storbenen von nah und fern schmerzer-

füllten Herzens umstanden, deckt die

sterblichen Ueberreste eines der bestbc-

gabten und einflußreichsten Priester un-
sers Vaterlandes, des Hochw. Herrn
Johann Anton Rohn, Pfarrer von

Rvhrdors, Dekan des Kapitels Regens-

berg und päpstlicher Kämmerer. Zur
Leichenfeier in der einfachen Dorfkirche
hatten aus sämmtlichen katholischen Ge-

Nleinden des Aargaus sowie aus den

Kantonen Lnzern, Zürich, Zug, Schwyz,

Basel, Bern, Solothnrn und St. Gal-
len Vertreter, geistlichen oder weltlichen

Standes, sich eingefnnden; sie alle be-

Meinten im herrlichen Manne, dessen

Zeiche hier der stillen Grabesruhe über-

geben wurde, eine Zierde des vaterlän-
Kschen Klerus, den edlen Menschen be-

^ährt in Rath und That und einen

^r hervorragendsten Führer des katho-
Aschen Schweizervolkes in seinem Kampfe
î^r Freiheit und Recht.

Die göttliche Vorsehung schien den

verstorbenen zu ihrem Lieblinge auser-
î°ren zu haben, weßhalb sie in ihm all'
àe natürlichen Gaben und Glücksgüter

^einigte, die ein Sterblicher wünschen

^nn, ^o daß sich ail ihm der alte

^hruch erwahrte: xauäeant bons nati.

Geboren den 8. Juli 1828 zu Baden,

^ Johann Anton (wenn wir nicht

irren das älteste von 4 Geschwistern") I

das Kind ebenso reichbegüterter als klu- '

ger, tugendhafter und streng religiöser
Eltern. Der Vater, ein gewiegter Kauf-

mann, hatte über den Berufsgeschäften

den Sinn für die idealen Güter nie

verloren und bis zum Lebensende sich

namentlich durrb freundliche Wohlthä-

tigkeit und Opfersinn ausgezeichnet; die,

im ehemaligen Kloster Mariä Krönung

zu Baden gegründete Erziehungsanstalt
für Waisenkinder ist ein bleibendes

Denkmal seines humanen Sinnes. Die

Mutier, stillbescheiden und pflichttreu
im häuslichen Kreise wirkend, war eine

jener anspruchslosen, klugen und opfer-

starken Hausmütter, wie solche leider

heuligen Tages immer seltener werden.

Johann Anton hatte gleichmäßig von

Vater und Mutter geerbt: vom Vater

den frohen klaren Sinn, den Scharf-

blick, die ruhige Zuversicht und den

kraftvollen Unternehmungsgeist; von der

Mutter die bescheidene Anspruchslostg-
keit und den ausdauernden Fleiß im

Berufskreise; dazu eine kräftige Leibes-

constitulion und körperliche Wohlgestalt.
Den ersten Schulunterricht genoß er

in der Gemeinde-, dann in der Bezirks-

schule zu Baden, und hier schon wid-

mete er die Mußestunden mit Vorliebe
der Musik, besonders dem Klavierspiele,
in welchem er es nachgerade zur Mei-
sterschaft brachte. An der Bezirksschule

hatte er Herrn Schleuniger zum

Professor; Geist, Wissenschaft und päda-

") Dcr Bruder des Verstorbenen betreibt

ein großes Tuchgcschäft in Baden; die eine

Schwester ist niit dem Besitzer des Veren a-

Hofes in Baden, Herrn Borsinger, vereh-

licht; die andere ist Wittwe des verstorbenen

Kaufmanns Wyß in Baden-

gogischer Feuereifer von Seite des Leh-
rers und eiserner Fleiß, gepaart mit
Herzenseinfalt und Reinheit von Seite
des Schülers zog Herz an Herz und

legte den Grund zum spätern, bedeu-

tungsvollen Zusammenwirken der beiden

Männer.

In dieser Zeit dachte Rohn noch

nicht daran, für den Priesterstand sich

auszubilden; seine Absicht war, durch

philosophische und philologische Studien
sich auf das akademische Lehramt vor-
zubereiten. Herrn Stadlpfarrer Wei-
ßenbach sel. kommt das Verdienst zu,
im Knaben den Beruf zum geistlichen

Stand wahrgenommen und das Be-

wußlsein hievon in ihm geweckt zu

habe».

Im Jahre 1843 trat Rohn in die

katholische Kantonsschule von St. Gal-
len. Unter dem Rectorale des vortreff-
lichen Pädagogen und edlen Priesters,

Professor Brüh wiler, galt damals

diese Schule als eine der vorzüglichsten

Erziehungsanstalten und dankbar aner-
kannte Rohn im spätern Leben den maß-

gebenden Einfluß, welchen der gründlich

gebildete, charaktervolle Lehrer auf seine

geistige und sittliche Entwicklung aus-

geübt. Aber die gleiche Achtung, welche

der Schüler seinen Professoren (dar-

unter auch dem als bischöfl. Commissär
in Schwyz verstorbenen Herrn Tschü m-

perli) entgegenbrachte, wußte er auch

diesen abzugewinnen.

Die Jahre 1846 und 1847 brachte

Rohn am Gymnasium in Luzern zu,

woselbst besonders der nunmehrige Dom-

Herr Franz Xaver S ch m i d als Nhe-

torikprofessor anregend auf ihn ein-

wirkte; auch Hochw. Professor Rölly,
der ihm Privatunterricht in der grie-
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chischen Sprache ertheilte, blieb ihm

zeitlebens in gesegnetem Andenken.

Nach dem Sturze des Sonderbundes

kehrte er nicht mehr nach Lnzern zu-
rück, sondern trat — nach 5monatlichem

Aufenthalte am Gymnasium zu Frei-
bürg im Breisgan — um Ostern 1848

in die Kantonsschule von Aaran. Hier
war es besonders der ältere Professor

R a uchen stein, der ihn anzog, und

noch vor wenig Wochen sprach Dekan

Rohn mit Begeisterung von diesem

Philologen, wie er so meisterhaft ge-

wußt, den schwer verständlichen Pindar
den Studenten zugänglich zu machen.

Nauchenstein ermunterte ihn besonders

zum Studium der alten Sprachen, um

dereinst als Professor an der Kantons-

schule wirken zu können. Allein dies

lag nicht im Plane der göttlichen Vor-
sehung. Reichlich mit Glücksgütern

gesegnet, voll Geist und Verstand, all-

seitig und gründlich gebildet wie selten

ein Jüngling seines Alters, liebenswür-

dig, geliebt und geachtet von allen die

zu ihm in näherer Beziehung standen,

hatte Rohn allerdings die verlockendste

Aussicht auf eine glänzende Laufbahn

in der Welt; allein — er wollte Prie-
st er werden und starkmüthig all' dem

entsagen, was sein gläubiger Sinn da-

mals schon als ein glänzendes Elend

erkannte.

Vom Frühling 1850 an treffen wir
den Verewigten auf den Hochschulen

zu Bonn, Tübingen und Freiburg, bis

er im Herbste 1853 mit zwei andern

Aargauern in's Priesterseminar St. Pe-

ter in Freiburg eintrat. Eine befreun-
dete Hand übersandte ihnen hier eine

Nummer des „Bund", wo in dem, seit-

her epidemisch gewordenen „Wettinger"-
Style Klage geführt wurde, wie drei

aarganische Theologen, statt sich in So-

lothurn die Priesterweihe zu holen, in's
jesuitisch gesinnte Seminar St. Peter

eingetreten seien, um sich daselbst von
dem fanatischen Erzbischof von Frei-
bürg weihen zu lassen. Die drei Alum-

nen, die tactische Bedeutung solcher

Zeitungscorrespondenzen und deren Be-

ziehung zum Negierungsgebäude in Aaran

wohl kennend, wußten sofort, daß der

Allarmartikel nur der Vorbote einer

I baldigen Abberufung sei, die gegen

Ostern 1854 auch wirklich erfolgte.
Deni Seminar stnnv damals als Regens

der wissenschaftlich hochgebildete', ächi

liberale Domherr Kössing vor. Es be-

mühte darum die Herzen der drei Aar-

ganer, wenn sie den höhnischen Spott
wahrnahmen, der in Freiburg liberaler-

wie conservativerseits über die oberste

Behörde des Kantons Aargau sich ergoß,

weil sie das Seminar St. Peter als

ein „jesuitisch gefärbtes" der Welt de-

nuncirte! Kössing bemerkte damals, die

Kirche besitze in der Türkei mehr Recht

und Freiheit als im „liberalen" Kanton

Aargau. Uebrigens gestehen wir gerne,

daß, wenn unter Jesnitismns wahrhaft
kirchliche Gesinnung verstanden wird,
die aarganische Regierung damals völ-

lig im Recht war: von den durchschnitt-

lich circa 30 Alumnen hat, trotz aller

Verlockung, innert 25 Jahren nur
einer apostasirt. In diesem Seminar
herrschte unter den Alumnen der Geist
der Pietät gegen die Obern, und hin-
wiederum verstanden es die Obern, in
Wissenschaft, Frömmigkeit und prakti-
scher Erfahrung gleich hochstehende Män-
ner, die Ordnung in so geschickter Weise

zu handhaben, daß das ganze Jahr nie

ein herbes, verletzendes Wort gegen die

Alumnen ausgesprochen wurde. So

hatte sich ein so intimes Verhältniß ge-

bildet, daß beiderseits beim Scheiden der

Aargauer aus dem Seminar der Schmerz

gleich groß war.

In Solothurn wurde Rohn von

Bischof Salzmann sel. mit wahrhaft
väterlicher Liebe aufgenommen. Der
Bischof selbst war es, der ihm und den

beiden Gefährten Unterricht im Ritus
gab. Am Ostermontag, den 17. April
1854 ertheilte er ihnen die Priester-
weihe; 14 Tage darauf lag der schwer

geprüfte Oberhirte im Grabe. — Am
2. Sonntag nach Ostern feierte Rohn
in der Pfarrkirche zu Baden, unter

Assistenz seines geistlichen Vaters, des

unvergeßlichen Herrn Pfarrers Weißen-

bach sel., das erste hl. Meßopfer.

(Fortsetzung folgt.)

Eine Beleuchtung des sogen. Alt-
Katholicismus im Gcoszen Rathe

zu Genf.

So wenig es uns beifällt, den Prvte-
stantismus als solchen zu bekämpfen,
so ruhig und freundnachbarlich hätte

auch unsere Haltung gegenüber der

neuen Sekte, die ihre Existenzberechti-

gnng vom Vaticanischen Concil Herlei-

ten will, sein können und müssen, wenn

nicht die Häupter dieser Sekte einen

zweifachen Frevel an der alten Mutter-
kirche begangen hätten und fortwährend
begingen:

1. beim Scheiden haben sie den alt-

ehrwürdigen Namen der Mutter-
kirche, die sie verlassen, widerrechtlich

und in doloser Absicht für sich in An-

spruch genommen;
2. im Bnnde mit dem radikalen

Staat und allen kirchenseindlichen Cle-

menten haben sie bis zur Stunde ihr

Mögliches gethan, um die Mutlerkirche
aus ihrer legalen Stellung heraus-, sich

selbst aber in deren Rechte und
B e s i tz st a n d einzudrängen.

Darum und nnr darum muß sich die

katholische Presse, so widrig auch die

Aufgabe sein mag, mit dem Altkatholi-
zismus immer und immer wieder be-

fassen. Es liegt uns sehr daran, daß

dieser unser Standpunkt in der Alt-
katholikenfrage auch von denen, „die

draußen stehen", wohl beachtet werde

und niemand glaube, wir schenken der

Sekte wegen ihres dogmatischen Gehal-

tes oder wegen der persönlichen Bedeu-

tnng ihrer Führer solche Aufmerksam-

keitl
-i-

-l-

Die Rede, welche Herr Nivollet
am 10. Mai im genferischen Große»

Rathe zu Gunsten der Trennung vo"

Kirche und Staat gehalten, beleuchtet

jenen zweifachen Frevel sehr richtig.

Der Redner geht von der Ueberzem

gnng ans, daß durch die sog. Kirchem

gesetze von 1873 und 1874 die staaw-

kirchlichen Zustände im Kanton Ge"!

so gründlich verschoben und verwiu'

worden, daß nur mehr die e h rli ch e
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Trennung von Kirche und Staat den

Frieden im Lande herzustellen vermöge,

„Das Gesetz bestimmt, daß der Unter-

halt des katholischen (wie des prote^

stanlischen) Cultes dem Staat zufalle.

Nun aber ist klar, daß seit 1873 der

katholische Cult von diesem Unterhalte

thatsächlich ausgeschlossen ist; denn offen-

bar ist der Cult, welchen das Gesetz

von 1873 künstlich geschaffen, nichts
weniger als d e r k a t h o l i s ch e

C u l t,"

„Der Name Katholicismus
hat einen allseitig anerkannten und

ganz genau bestimmten Sinn, der jede

Zweideutigkeit und alles Mißverstand-

niß ausschließt: Unterwerfung
unter die Autorität des päpst-

lichen Stuhles ist das erste und

untrügliche Merkmal desKatholicismus."

„Selbst Männer, wie die HH. Pres-

sense, Renan und Hornung haben an-

erkannt, daß der im Jahre 1873 ge-

schafsene Cult n i ch t der alte katho-

lische sei. So z, B. gesteht .Herr Hör-

nung: „Es war ein Fehler, mittelst

„einer schwachen Minorität von Wäh-

„lern die katholischen Pfarreien organi-

„siren zu wollen: um eine neue Kirche

„zu bilden, bedars's der Majoritäten,"
Es handelt sich somit um eine „neue

Kirche", und keineswegs um den alten

Katholizismus! — Deßgleichcn bezeugte

Herr Lechct am 17. Jänner abhin: es

höbe sich um ein ganz eigenthümliches
Älcrk, um die „Gründung eines
» e u c n E nlte s" gehandelt. — End-
Ech hat ja sogar Herr Bard erklärt,
diese Kirche sei nur erst „i m Z n-
iiande eines Embryo", somit
doch gewiß nicht die alte IMCjährigc
^tholische Kirche "

„Hausfriedensbruch, Geld- und Ker-
^strafen und die systematisch geHand-
hübte Spionage gegen die Katholiken:î dies hat selbst das Journal de

^<Neve gebrandmarkt, — Dazu kommt

daß der neue Cult, mit welchem

den katholischen verdrängt hat, die

^iaatskassc bisher gegen 1,2CC,(>()t)

'Zanken gekostet hat; ebensoviel mußten

Katholiken verausgaben, um Noth-
^hen zu bauen und daselbst ihren

Gottesdienst zu unterhalten. Befragen
wir endlich die Handwerker und die Ge-

schäftsleute im Lande über die Verlurste,
welche die kirchlichen Wirren ihnen ge-

bracht, so sind dieselben mit 10 Millio-
neu nicht zu hoch beziffert,"

„Solchen ganz abnormalen
Zustän d e n m u ß e i n f ü r a l l e

Mal ein Ende gemacht wer-
den!" — ?iut.

Per Kesetzesentwurf öetr. Ab-
änderung der.Maigesetze" in

Areutzen.

Dieser hochwichtige Entwurf, über

welchen zur Zeit im preußischen Abge-

ordnetenhanse verhandelt wird, besteht

ans 11 Artikeln, denen eine amt-

liche Motivirnng beigegeben ist.

Letztre beginnt folgendermaßen:

„Der Wunsch, den ans den kirchen-

politischen Wandlungen der letzten Jahre
hervorgegangenen Beschwerden der katho-

lischen Bevölkerung Abhilfe zu schaffen,

ist bei der Königlichen Regierung schon

lange rege gewesen, Sie hat deshalb

den Versuch gemacht, durch eine ruhige,

im Geiste der Versöhnlichkeit längere

Zeit hindurch geführte Erörterung die-

scs Ziel zu erreichen, sich aber davon

überzeugen müssen, daß die Verhandln»-

gen bei ihrer Fortsetzung stets zu den

Anfängen unausgeglichener Gegensätze

zurückgeführt haben. — Die Königliche

Regierung hat sich deshalb entschlossen,

das hervorgetretcnc Bedürfniß, soweit

es ohne Gefährdung der staatlichen In-
tercssen möglich erscheint, durch einen

Act der Landesgesetzgebnng zu befrie-

digcn."

Art. I gibl der Regierung die

Vollmacht, die Maigesetze über Vorbil-
dung nno Anstellung der katholischen

Geistlichen nach Gutfinden zu suspen-

diren. — In der „Motivirnng" bekennt

das Ministerium: „Nächst der Erle-
dignng der Mehrzahl der Bischofssitze

empfindet die katholische Bevölkerung

in Preußen als das größte Uebel die

Verwaisung einer schon jetzt sehr erheb-

lichen, von Tag zu Tag sich mehrenden

Zahl von Pfarreien, *) Denn die län-

gere Fortdauer dieses Znstandes müßte

mit Nothwendigkeit in nicht ferner Zeit
zu solchen Lücken im Bestände der mit
der Seelsorge betrauten Geistlichen führen,
daß die regelmäßige Befriedigung des

kirchlichen Bedürfnisses in immer wei-
teren Kreisen ernstlich gefährdet erschei-

neu würde,"

Art, 2 limitirt das Recht des re-
cmrsus ad ubusu an die Staatsbehörden,

Art. 3 ersetzt den Ausdruck „Ent-
lassung eines Geistlichen durch die

Staatsbehörde aus seinem Amte" mit
dem der „ U n f ä h i g k e i t s e r k là-

rung zur ferneren Bekleidung seines

Amtes"

Art 4 lautet: „Einem Bischof,

welcher auf Grund des Gesetzes vom
12. Mai 1873 durch gerichtliches Ur-
theil aus seinem Amte entlassen worden

ist, kann von dem Könige die staatliche

Anerkennung als Bischof seiner früheren
Diöcese wieder ertheilt werden." — In
der „Motivirnng" dieses w i ch t i g st en
der 11 Artikel lesen wir: „Um die

Wiederherstellung geordneter Diöcesan-

Verwaltungen zu erleichtern, muß in
erster Linie auf eine Beseitigung der

Sedisvacanzen Bedacht genommen wer-

ven, welche seit dem Ausbruch des kir-

chenpolitischcn Conflicts in der Monar-
chie eingetreten sind. In den Diöcesen

Fulda, Trier, Osnabrück und Pader-
born, wo die ehemaligen Bischöfe mit
Tode abgegangen sind, kann nach Maß-
gäbe des älteren noch heute geltenden

Rechts die Wicderbesehung der bischöfli-

chcn Stühle erfolgen. Für diejenigen

Diöcesen dagegen, hinsichtlich derer Ab-
setzungsurtheile des königlichen Gerichts-
Hofes für kirchliche Angelegenheiten er-

*1 Ohne S e els o r ge hat die Erzdiözese

Poscn-Gnescn 117 Gemeinden, Diözese Erm-
land 23, Diözese Culin 23, Diözese Breslau
124, Diözese Hildesheim 27 Gemeinden, Diö-
zese Münster 100, Diözese Trier 18V, Diözese

Padcrborn 1VV, die Erzdiözese Köln 163, Diö-
zese» Fulda und Limburg dv; zusammen 912

Gemeinden. — Rechnet man hierzu die Zahl
der erledigten Vicarie- und Eaplaneistellen, die

man mindestens aus ein Drittel der Pfarr-
stellen schätzen darf, so haben wir in P reu tze n
nicht weniger als circa 1280 erledigte kathol.

Seelsorgerstellen,
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lassen sind (Gnefen-Posen, Breslau,
Münster, Köln, Limburg) wird sich die

principielle Schwierigkeit, ob die Erle-
dignng der Stellen anch kirchlicherseits

als vorhanden anerkannt wird, that-

sächlich dadurch lösen lassen, daß ent-

weder auch ans kirchlichem Wege eine

Erledigung des bischöflichen Stuhls her-

beigeführt, oder daß auf staatlichem

Wege die Rückkehr der verurtheilten
Bischöfe in ihr früheres Amt ermög-

licht wird/'

Art. 5: In einem Bisthum, dessen

Stuhl erledigt, oder gegen dessen Bi-
schof durch gerichtliches Urtheil auf

Unfähigkeit zur Bekleidung des Amts
erkannt worden ist, kann die Ausübung
bischöflicher Rechte und Verrichtungen
Demjenigen, welcher den ihm ertheilten
kirchlichen Auftrag darthut, anch ohne

die vorgeschriebene eidliche Verpflichtung
durch Beschluß des Staatsministeriums
gestattet werden.

Art. 6: Die Einleitung einer com-

missarischen Vermögensverwaltung von
erledigten Bisthümern findet in Zu-
kunft nur mit Ermächtigung des Staats-
Ministeriums statt. Dasselbe ist anch

ermächtigt, eine eingeleitete commissar-

liche Vermögensverwaltung wieder auf-
zuHeben.

Art. 7: Die Ausübung der durch

die Maigesetze den Patronen und Ge-

meinden beigelegten Befugniß zur Wie-
derbesetzuug eines erledigten geistlichen

Amis findet nur mit Ermächtigung
des Oberpräsidenteu statt.

Art. 8: Die Wiederaufnahme ein-

gestellter Staatsleistungen kann für den

Umfang eines Sprengels durch Beschluß

des Staatsministeriums, für einzelne

Empfangsberechtigte durch Verfügung
des Ministers der geistlichen Angelegen-

heiten widerruflich angeordnet werden.

Art. 9: Die Verfolgung von Zu-
widerHandlungen gegen die Strafbestim-

mungen der Maigesetze findet nur auf
Antrag des Oberpräsidenten statt. Die
Zurücknahme des Antrags ist zulässig.

N r t. 10 : Die Minister des Innern
und der geistlichen Angelegenheiten sind

ermächtigt, die Errichtung neuer Nie-

derlassungen von Genossenschaften, welche

in Preußen gegenwärtig bestehen und

sich ausschließlich der Krankenpflege wid-

men, zu genehmigen, auch widerruflich

zu gestatten, daß gegenwärtig bestehende

weibliche Genossenschaften, welche sich

ausschließlich der Krankenpflege widmen,
die Pflege und Unterweisung von Kin-
dern, die sich noch nicht im schnlpflicv-

tigeu Alter befinden, als Nebenthätigkeit

übernehmen. — Neu errichtete Nieder-

lassuugen unterliegen der Aufsicht des

Staates und können durch königliche

Verordnung aufgehoben werden. — Der
Krankenpflege ist die Pflege und Unter-

Weisung von Blinden, Tauben, Stum-
men und Idioten, sowie von gefallenen

Frauenspersonen gleichgestellt.

Art. 11: Der Vorsitz der Kirchen-

Vorstände von kathol. Kirchgemcindcn
kann durch königliche Verordnung an-

derweitig geregelt werden.

Hiezu bemerkt die „Motivirung" Fvl-
gendcs: „Der Regierungsentwurf zum
Gesetz vom 20. Juni 1875 hatte den

Vorsitz in dem Kirchcnvorstande dem

Pfarrer, in Filial-, Kapellen- w. Ge-

meinden dem Geistlichen derselben über-

wiesen. Maßgebend war hiefür die Er-
wägung gewesen, daß die nothwendige

Geschäftskenntniß den genannten Per-
sonen in höherem Maße als den übri-

gen Mitgliedern des Kirchcnvorstandes

beiwohne, und daß die Berufung des

Pfarrers zur Stellung eines Vorsitzen
den dem Zustande entspreche, wie er in
dem bei Weitem größeren Theile der

Monarchie schon damals bestand. —
Dieser Vorschlag fand nicht die Billi-
gung des Landtages. Mit Rücksicht auf
die kirchenpolitische Situation wurde es

nicht für gerechtfertigt erachtet, dem

Geistlichen den Vorsitz in dem Kirchen-
Vorstände zu übertragen. Das Gesetz

erhielt in Folge dessen eine Fassung,
welche den Pfarrer bezw. den Geistlichen

für rechtlich unfähig zum Vorsitz
erklärt. — Die erhoffle Rückkehr fried-

licher Verhältnisse wird die Möglichkeit

bieten, eine der amtlichen Stellung des

Pfarrers entsprechende Abänderung der

bezeichneten Vorschrift nackj Maßgabe
der früheren Regierungsvorlage in Aus
ficht zu nehmen, ohne die staatlichen

Interessen zu gefährden."

-k- »

Da Bcrn und Berlin auf gegen-

seitige Fühlung in allen Evolutionen
der Cnlturkampfidee stets großen Werth
gelegt haben, glaubten wir auch den

Lesern der schweiz. Kirchenzeitnng
von der wichtigen Regierungsvorlage
aus Preußen ein möglichst vollständiges
Bild geben zu sollen.

Das Urtheil der „Germania" (Organ
der Centrnmspartei) über den fraglichen
Gesetzesenlwnrf lautet dahin:

„Dem erneuten Aufrufe zum Ver-

nichluugskampfe gegen das Centrum ist

alsbald eine Gesetzcsvorlage gefolgt, die

für ein Werk der Versöhnung und des

Friedens zu gelten prätendirt. Aber

jene leidenschaftliche Rede des Reichs-

kanzlers und dieser Entwurf lassen sich

ohne Mühe zusammenreimen, Drohungen
und Lockungen, Schlachttrompete und

Friedensschalmei, Gewaltmaßregeln und

Besänftigungsversnchc — sie dienen alle

bei ihm demselben Zwecke, die zu seinem

Aerger bisher unüberwindlichen Kräfte
der katholischen Kirche und des katho-

lischen Volkes zu untergraben, zu er-

schüttern, niederzuwerfen, um für die

Alleinherrschaft, welche er mit fast fieber-

hafrcm Eifer erstrebt, das Feld frei zu

machen."

„Der maigesetzliche Keil war zu plump
und dick, um in das Object der Zer-
trümmernng eindringen zu können. Der

Fehler soll nun möglichst gut gemacht

werden, der Keil soll von einigen hcm-

inenden Auswüchsen befreit und mit der

glatten und scharfen Spitze der dis-
cretionären Vollmacht ver-

sehen werden.

„Der Entwurf stellt sich zunächst dar

als eine vernichtende Kritik
der Maigesetzgebung und des

schweren Kampfes, der sich an dieselbe

geknüpft hat. So ungenügend und viel-

fach werthlos seine Bestimmungen sind,

er selbst als Ganzes in seinen Artikeln

und Motiven ist eine große, werthvolle

Errungenschaft der Treue, Standhaftig-

keit unv Opferwilligkeit der preußisch^

Katholiken sowie der Klugheit, Mäßi-

gung und Entschiedenheit des hl. Stuhle-?-

Wir kennen ja Alle den Charakter des

Reichskanzlers; wir kennen ebenso den
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preußischen Geist, der im Verein mit
dem kirchenfcindlichen Unglauben den

„Culturkampf" heraufbeschworen; wir
wissen, wie schwer es ist, denen ein auch

nur formelles Zugeständnis^, ein Aner-

kenntniß des eigenen Unrechts und der

fremden Rechte abzuringen. In dieser

Hinsicht dürfen wir uns freuen über

diesen ersten Erfolg unserer Bemühungen,

wenn derselbe auch die Erwartungen,
welche Optimisten von ihm hegen, noch

nicht erfüllen sollte, Herr Falk rief am

Schlüsse seiner ministeriellen Laufbahn

noch einmal den Grundsatz in das Land

hinaus: Keine Revision der
Maigesetze, so lange nicht die

Kirche sich den Gesetzen unter-
worsen hat. Der Grundsatz ist

aufgegeben, die Staatsregiernng bean-

tragt „Abänderung" der Maigc-
setze, und wenn es auch nur ein win-

ziger Anfang ist, es ist doch eben der

Beginn einer wirklichen Revision der

Gesetze."

Kirchen-Chronik.

Aus der Schweiz.
Luzrrn, Die Legate, welche die jüngst

verstorbene Frl. Bab, Haut, Schwester

des Hrn. Negierungsrath Haut sel., zü

kirchlichen und gemeinnützigen Zwecken

gestiftet, belaufen sich auf 30,290 Fr. —
Gleicherweise hatte der, Ende April in

Zug verstorbene Herr Oberst Michael

Letter 38,500 Fr. zu Gunsten der

Kirchen, ver Schulen, der Waisen- und

Krankenanstalten der Stadt Zug ver-

bracht.

Bern. WH" Die Regierungsvorlage
vom t7. betreffend „Benützung der

Kirchengebäude" ist vom Negierunasralh
in der Sitzung vom 25. wesentlich
"wdifizirt worden. Es wurde beschlossen,

kein generelles Dekret zu erlassen, sondern

bur dem Gesuche der altkath. Minderhei«
ten von P r u n tr ut und Dels berg,
!vsern sie „Kirchengenossen der öffentli-
Hen, staatlich anerkannten Kirchgemein-
iteu" sind, dahin zu entsprechen

1 daß denselben von dem Kirchge-
tbeinderathe ein zum Gemeindegottes-

dienst geeignetes Kirchengebäude anzu-

weisen ist.

2) Dem air den Kirchgemeindcrath

diesfalls zu stellenden Gesuche ist jedoch

beizufügen: n. der Nachweis, daß die

Gesnchsteller eine erhebliche Anzahl von

Kirchgenosscn ausmachen; d. die Zahl
und Namen der Geistlichen oder sonsti-

gen Mitglieder, welche den Privatgot-
tesdienst ausüben und leiten sollen;
<z. die Tage und Anzahl Stunden, für
welche die Benützung der Kirchengebände

gewünscht wird; >t. die Angabe beson-

derer Zeremonien, von Musik u. dgl.,

welche allfällig mit dem Gottesdienste

verbunden werden sollen; o. die Angabe,
ob und wann das Geläute der Glocken

benutzt werden solle.

3) Falls eine gemeinschaftliche Bc-

nntzung des nämlichen Kirchengebändes

stattfindet, hat der Kirchgemeiudcrath
die Zeit der Benützung und die näheren

Bedingungen, unter welchen dieselbe ge-

stattet wird, festzusetzen.

4) Sollten die vom Kirchgemcinde-

rathe festgesetzten Bedingungen nicht

beobachtet werden, so hat derselbe das

Reckt, die ertheilte Bewilligung zu je-
der Zeit zurückzuziehen.

5) Falls sich innerhalb einer Frist
von 14 Tagen die Mehrheiten und

Minderheiten der beiden Kirchgemeinden

Prnntrut und Delsberg nicht verstän-

dige» können, so behalten wir uns die

weitere Entsckeidung vor.

6) Die Pelenten werden mit ihren
Ansprüchen aus Mitbenützung der got-
tesdienstlichen Geräthe (Gewänder und

Gefäße) und der Pfarrwohnungen ab-

gewiesen.

Aargau. Bekanntlich hatte Hr. Na-

tionalrath von Schmid mit 60 andern

Großraihsmitgliedern in der Großraths-
sitzung vom 7. April die Motion ein-

gebracht, der Regierungsrath sei einzu-
laden:

1. den ihm zugewiesenen Bericht und

Anträge betreffend Herausgabe der

Pfrund- und Kirchenfonde beförderlich

vorzulegen;
2. mit Beförderung eine Vorlage zu

machen, wonach es den römisch, katholi-
scheu Kirchgcmeinden und ihren Seel-

sorgern — der rein staatlichen Ober-

aufsicht der kantonalen Behörden unbe-

schadet — anheimgegeben würde: a. mit
ihren kirchlichen Obern in kirchlichen

Angelegenheiten zu verkehren, und sich

im Falle des Bedürfnisses einer bischöf-

lichen Vermittlung oder Funktion nach

eigenem Ermessen zu behelfen, 6. sich

zum genannten Zwecke und zur Ord-

nnng und Verwaltung ihrer kirchlichen

Angelegenheiten überhaupt gutfindenden

Falls eine Organisation zu geben;
3. die in Aussicht gestellte Revision

des Schulgesetzes in Betreff der Erthei-
lnng des Religionsunterrichtes bald

möglichst und in dem Sinne vorzulegen,

daß dieser Unterricht sowohl in den Schn-
lcn als im Lehrerseminar als Lehrsach

wegfiele, hingegen in den Stundenplänen
der betreffenden Anstalten sür die Er-
theilnng eines fakultativen Religions-
Unterrichtes jeder Confession die nöthige

Zeit eingeräumt würde.

Diese Motion sollte nun in der Groß-
rathssitzung vom 19. zur Behandlung

kommen; da wand sich plötzlich

durch die Pforten des Großrathssaales
die alte Seeschlange hinein, d. h. ver

regierungsräthliche Bericht über den ge-

genwärligen Stand der Verhandlungen
bezüglich der Ordnung der Bisthnms-
Verhältnisse, sowie über die Vollziehung
der Großrathsschlnßnahme vom 15.

Mai 1879, betr. die Ordnung der kirch-

lich politischen Fragen im Kanton.
Der Rcg.-Nath bringt in diesem Bc-

richt der Behörde zur Kenntniß: 1)
daß, was die Bisthumsfrage anbetrifft,
er den Vorort der Diözese Basel neuer-

dings eingeladen habe, beförderlich eine

Gesammt-Diözesen-Konferenz einzube-

rufen, um die Verhandlungen über

Ordnung der Bisthumsverhältnisse fort-
zuführen und zum Abschluß zu bringen
und 2) daß, was die definitive Ordnung
der kirchenpolitischen Fragen in unserm
Kanton anbetrifft, er der Justizdirek
tion den bestimmten Auftrag ertheilt
habe, einen Gcsetzcsvorschlag über die

kirchlichen Genossenschaften mit Beför-
derung vorzulegen. — Ans Antrag des

Hrn. Matter wird beschlossen: Diese

Vorlage zu näherer Prüfung und Be-

richterstattung an eine von Büreau und



180

Wahlausschuß zu ernennende Kommis-
sion von 9 Mitgliedern zuzuweisen.

Hieraus erklärte der Motionsstcller,

Herr von Schund, daß er es für zweck-

mäßiger halte, auf die Begründung der

Motion heute nicht einzutreten, sondern die

Diskussion über die Erheblichkeitserklä-

rung zu verschieben, bis zu dem Zeit-
Punkt, in welchem die zur Begutachtung
der kirchenpolitischeu Frage niedergesetzte

Neunerkommissiou Bericht erstatten

werde. Er stellte deshalb den Antrag,
die Motion der bezeichneten Kommission

zur Mitbenutzung bei ihrer Berichter-

stattung zuzuweisen. Nachdem sich die

HH. Landammann Keller und Fürsprech

Haller in gleichem Sinn ausgesprochen,

wurde der von Hrn. v. Schmid gestellte

Orduuugsautrag zum Beschluß erhoben.

Die „Kirchenfrage" soll nun in einer

außerordentlichen Sommersitzung behan»

delt werden. —

Basel. Im vortrefflich redigirtcu
„Volksblatt" weist ein Einsender mit
gebührendem Nachdruck die radikale Be-

Häuptling zurück: „die Katholiken Ba-

sels werden von der Regierung g e-

hätschelt"; im Gegentheil, eine

katholische Bevölkerung von 13—16

Tausend Seelen dürfte sich eines freund-
lichern Entgegenkommens von Seite der

Behörden erfreuen und namentlich hätte

ihr die Bitte um Ueberlassuug einer

zweiten, zur Zeit leerstehenden Kirche

von der Negierung nicht so schnöde ab-

geschlagen werden sollen.

Wir halten diese Auffassung für be-

gründet. Die katholische Gemeinde Ba-
sels hat sich von jeher durch ihre b e-

scheidene, friedsame Haltung aus-

gezeichnet und in ihren Begehren sich

jederzeit auf's Nothwendigste beschränkt;

in dieser ihrer Tradition konnte sie

durch die „Erfolge" der Genfer-
Katholiken unter der Fazy Herr-
schaft nur bestärkt werden. — Wir
wissen daß die Leiter der Gemeinde

nichts weniger als darnach streben, den

vorwiegend protestantischen Charakter

Basels zu ändern und eine politische

Rolle zu spielen. Freiheit auf

kirchlichem Gebiete ist alles, was sie

verlangen und wir glauben, daß sogar

; „Volksfreund" und Consorten am tole-

ranken Sinne, welcher die bessern Kreise

Basels beseelt, noch auf lange Zeit
hinaus einen Damm gegen ihre katho-

likeufeindlichcn Bestrebungen finden

werden.

Freiburg. Der protestantische Pa-
stor Emil Galley, der sich bei Anlaß
der vielbesprochenen Beerdigung des

Leyvraz in LaTour-de-Trsme die ge-

hässigsten Ausdrücke gegen die Katho
liken erlaubte, ist vom Bezirks Gericht

in Greyerz am 18. zn einer Geldbuße

von 89 Fr. und den Prozeßkostcn ver-

urtheilt worden.

Genf. Letzten Mittwoch hat der

Große Rath Art. 1 der Vorlage Fazy's,
also prinzipiell die Trennung
von Kirche und Staat, mit 41 gegen

39 Stimmen angenommen.
!—i Ueber den Verlauf der „alt-

kathol. Pfingstsynode" berichten prote-

stautische Blätter folgendes:
1. Anwesend waren 77 Mitglieder

(Im Jahre 1879: 91; 1878: 141;
1876: 162; die Zahl der Mitglieder
scheint sich in demselben Maße wie die

Zahl der Dogmen von Jahr zu Jahr
zu „vereinfachen".)

2. Aargau wünscht der Beitragspflicht

zur Besoldung des Bischofs (Antheil
Fr. 1659) enthoben zu werden; geht

nicht!
3. Als ein besonders fatales Vor-

kommniß wurde der Umstand verzeichnet,

daß Hr. Prof. Dr. Michaud in Bern
den „Bischof" verläumdet und angreift,
sich selbst als Papst fühlt und auch

gegen die Synode Intriguen spielt.

4. Der Antrag, die Negierungen um

Reducirung der Feiertage auf vier
zu bitte», wurde von Aargau in „Rück-

ficht auf die kitzliche Lage der Politik"
abgewiesen.

5. Der Syuodalrath wollte, daß bei

der diesjährigen Volkszählung 2 ver-

schiedene Colouueu für die Alt- und

für die Römisch-Katholischen gehalten

würoen, ging jedoch von diesein Antrag
ab „wegen des Hochdruckes und der vor-

aussichtlicheu Verfolgung, welche in Ge

meinden, wo das Papstthum herrscht,

gegen Katholiken, die sich als solche be-

kennen, ausgeübt werde." (Wir glau-
ben, bei viesem Beschluße sei die Synode
von ihrem „Pfingstgeiste" vortrefflich
berathen gewsen!)

6. Der schweiz. Altkatholizismns hat
14 Gemeinden und 15 Priester weui-

gcr als letztes Jahr. „Die National-
kirche ist nicht stark an Zahl, dagegen

stark an innerer Kraft und Wahrheit.
Die schlimmsten Seiten sind für sie

vorbei". Die „Allg. Schw. Ztg " glaubt,
dies Urtheil des Herrn Ed. Herzog sei

„wohl zu optimistisch! " —
7. Beim Bankett hielt Herr Ed. Her-

zog eine „sympatische Lobrede auf den

Protestantismus" und toastirte auf „die

Einigung der Kirchen auf Grundlage
der hl. Schrift." — Herr Altkatholiken-
vater und Großrath Bard begrüßte

Herrn Loysou und „wünscht sich Glück,

ihn wie den v e rlo r n eu Sohn
im Alten Testament (sio!) in's väter-

liehe Haus zurückkehlen zn sehen, nach-

deni er in der Ferne ein Glück und

eine Aufnahme gesucht, die er dort niebt

gefunden." Loysou reagirte gegen die

zweideutigen Komplimente, welche ihm
von Hrn. Bard gemacht worden und

suchte zu zeigen, daß er „in keiner Be-

ziehung ein Verlorner Sohn gewesen,

und wenn er nach Genf gekommen, so

sei dies keineswegs geschehen, um in's
väterliche Haus zurückzukehren." Diese

Auseinandersetzungen hätten, so schreibt

das „Genfer Journal", leicht zn einer

Entartung der Diskussion füh.ren kön-

neu, sie nahmen aber ein Ende durcb

eine „unerwartete Umarmung" der

beiden .Redner. —

P Aus und von Rom. (vom 25.)
Or. de Waal bethätigt sich fortwährend

mit erfreulichem Erfolge an der Stiftung
des deutscheil Lamps sanlo. Es wäre

sehr zu wünschen, daß auch die deut-
scheu Schweizer au diesem Werke

Antheil erhielten. Die Anstalt wurde

1866 gegründet und von Pius IX. als

Collegium kirchlich eonstituirt. Aufgabe

des Collegiums ist die Erforsiung der

römischen Archive, das Studium der

christlicheil Alterthümer und der neueren

Kirchengeschichte, Zwecke, welche nament-
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lich von Herrn Cardinal Hergenröther

befördert werden.

Laut dem soeben erschienenen fünften
Jahresberichte des Msgr. de Waal
wurde im verflossenen Jahre die Biblio-
thek durch Ankäufe oder Geschenke, na-

mentlich seitens der Pustet'schen Buch-

Handlung, vermehrt. — Im Hospiz

wurden 90 Pilger zusammen 920

Tage beherbergt und beköstigt. Viele

Priester erhielten Aufenthalt gegen ge-

ringe Vergütung. Seit vorigem Jahre

existirt auch bei der Elisabethkirche ein

deutsches Krankenhaus. Pilger be-

dürfen behufs Aufnahme des Empseh-

lungsschreibens eines Geistlichen.
» V

»

Bezüglich der Herausgabe sämmtlicher

Werke des hl. Thomas sind s olgende

nähere Bestimmungen von Sr. Hl.
Papst Lev XIII. getroffen worden t

Es sollen alle ächten Werke des

hl. Thomas mit Beigabe der kommen-

tare der berühmten Interpreten Thomas
de Vio Card. Cajetani für die 8uiumn

lksol., und Franz. de Silvestris v. Fer-

ran für die Lummu o. ssoutilss ver-

vffcntlicht werden, in besten Lettern und

genauester Correct»?. Zur Kostende-

ckung gibt der Papst zum Anfang

300,000 Lire, das übrige die Propa-

ganda, was jedoch ans dem Erlös rück-

zuerstatten ist. Der fernere Erlös ist

zum Druck der besten neueren thomisti-
schen Schriftsteller bestimmt. Die aus-

gezeichnete Druckerei der Propaganda ist

mit dem Drucke dieser unter päpstlicher

Aufsicht erfolgenden Ausgabe der Tho-

Mas'schcu Werke betraut.
»

-j- -k-

Aus Jerusalem sind die Pilger
Deutschlands in Rom eingetrof-
ieu, um hier mit dem Segen des Pap-
stes ihre Wallfahrt zu beschließen. Auch

"»s Ungarn ist ein Pilgerzng in

augelaugt und bereits vom Papst

feierlicher Audienz empfangen worden.
» ê

Liberale Blätier suchen fortwährend

Ansicht zu verbreiten, daß Se. Hl.
Leo XIII. die Gewaltsmaßregeln

französischen Negierung gegen die

schlichen Genossenschaften ruhig hin-
^hme und daß zwischen dem Vatikan

und der Pariser Negiernng das beste

Verhältniß walte. Dieser Tage brachte

ein solches Blatt wieder die Nachricht,

der Präsident des französischen Mini-
steriums, Hr. de Freyciuet, habe mittels
des Botschafters, Herrn Desprez, dem

hl. Vater die Befriedigung anssprechen

lassen, welche die französische Negierung
beim Lesen der am 20. April vom

Papst in Gegenwart der französischen

Pilger gehaltenen Rede empfunden hatte.

Dem Schreiber dieses Satzes erscheint

es vielleicht förderlich, die Welt glauben

zu machen, daß ein solches Eiuverneh-

men walte; allein es ist schade, daß

seine Nachricht mit den Thatsacken im

grellsten Widerspruch steht. Kaum waren

nämlich die französischen Pilger hier

angekommen, als Desprez zum Cardi-

nal-Staatssecretär eilte und denselben

beschwor, er möchte doch vom hl. Va-
ter erlangen, daß die von den Pilgern
erbetene feierliche Audienz unter irgend
einem Vorwaude versagt werde, und

da er darauf eine entschieden abschlä-

gige Antwort erhielt, so bat er, man

möchte ihm den Wortlaut der Adresse

mittheilen, welche der Präsident der

Pilger vorzulesen beabsichtige. Cardinal
Nina erklärte, daß er diese Adresse noch

gar nicht kenne und wenn ihm der Ent-
wurf vorgelegt werde, halte er es nicht

für angemessen, dem Herrn Botschaf-

ter davon Mittheilung zu machen, wor-
auf Letzterer den Wunsch äußerte, Se.

Eminenz möchte dann wenigstens dafür
Sorge tragen, daß weder in der Adresse

noch in der Antwort des hl. Vaters
von den Märzdecreten Erwähnung ge-

schehe und daß der hl. Vater den Pil-
gern zu verstehen gebe, es sei ihm lie-

ber, wenn in Zukunft keine Pilgerzüge
mehr zum Vatican kämen. Dem Car-
dinal Nina soll es einige Mühe gekostet

haben, bei diesem höchst sonderbaren

Ansinnen einen unwillkürlichen Aus-
bruch von Heiterkeit zu unterdrücken.

Da übrigens in deni vom Präsidenten
der Pilger vorgelegten Adreßeutwurfe
die Märzdecrete nicht ausdrücklich er-

wähnt waren, so hatte auch der hl. Va-

ter keine Veranlassung, von ihnen zu

sprechen; aber anstatt sich fernere Be-

suche von Pilgerzügen zu verbitten, gab

Leo XIII. in unzweideutigster Weise der

Freude Ausdruck, die ihn erfülle, so

oft er zahlreiche Schaaren von Gläubi-

gen um sich versammelt sehe. Die Be-

friedigung der französischen Negierung
dürfte somit nicht sehr groß gewesen sein.

Italien. Der „Aurora" zufolge hat
die Gemeinde St. Giovanni del Dosso,

wo bekanntlich mit der uukirchlichen

Wahl eines Pfarrers eine alikatholische

Gründung versucht wurde, sich dem Bi-
schof von Mantua unterworfen.

« Die N. Zürch.-Ztg. läßt wieder
einmal „einen Vertrauensmann nach der

Schweiz abreisen, um die Situation
der religiösen Frage in den verschiede-

nen Kantonen zu untersuchen, damit

daraufhin eine Entschließung gefaßt
werden könne." — Wünschen besten

Erfolg!

Deutschland. Am 22. starb in Mün-
chen der edle Dr. Joh. Nep. v. Ring s-

eis, 95 Jahre alt. Die Wissenschaft

verliert in ihm eine Zierde, die katho-

lischt Kirche einen ihrer anhänglichsten
und treuesteil Söhne. Bekannt ist sein

Wort aus einer Rectoratsrede: „Seien
Sie jeder Zoll ein Katholik,"
und sein Eckel vor gemeinen Charak-

teren, für die er „nicht Speichel genug
anftreiben konnte."

>—l In Berlin soll bereits die be-

stimmte Meldung eingetroffen sein, daß

Leo XIII. sich zu dem neuen Gesetzes-

entwürfe, bezüglich Modificatioir der

Maigesetze, ablehnend verhalte.

Hierüber, so wird versichert, freue sich

niemand mehr als Bismarck, welcher den

Entwurf nur auf „Drängen des fried-
liebenden Kaisers" eingebracht habe;

jetzt werde dem Kaiser klar werden, daß

Papst und Centrum keinen Frieden

wollen! — Auch die protestantisch-con-

servative „Krenzzeitnng" droht dem

Centrum: „Möchte es sich hüten, daß

man nicht einst auch von ihm sage, es

lebe nur vom Culturkampf. Möchten
die Vertreter der katholischen Bevölkerung
ein warmes Herz zeigen wie für ihre
Kirche so auch für das unter den Wirren
des Cultnrkampfes schwer leidende Volk!"
Dagegen bemerk: die „Germania" sehr
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richtig: „Wir Protestiren gegen die In-
siuuatiou, als ob das Centrum, falls
es die Porlage ablehnen sollte, „in kalter

Berechnung die Hand des Friedens von

sich weisen" wolle. Das Centrum prüft
die Vorlage nach den Grundsätzen, welche

seine bisherige Haltung in kirchenpoli-

tischen Angelegenheiten bestimmt haben;

es hat seit Jahren gegen-
über der Regierung und den
M a j o r i t ä ts p a r t e i e n d i e re-
l i g i ö s e n I n t e r e s s e n d e sVol-
kes, welche die vom Centrum
bekämpften M ai gesetzt s ch o-

nungslos verletzen, mit „war-
mem Herzen" und in hinge-
bender rastloser Arbeit ver-
treten; das weiß das kat ho-
li sche Volk und es weiß auch die

lächerlichen Anschuldigungen, welche die

gegnerische Presse heuchlerisch in dieser

Beziehung gegen das Centrum erhebt,

genügend zu würdigen."

Belgien. Der hl. Stuhl soll eine

Note an die belgische Regierung gerich-

tet haben, als Erwiderung ans die Vor-

stellungen, welche diese anläßlich des

Schreibens Sr. Heiligkeit an den Erz

bischof von Mecheln machen zu müssen

glaubte. Dieses neue Aktenstück beknn-

det nochmals, daß, wenn auch die Aeu-

ßerungen ves hl. Stuhles bezüglich der

von der belgischen Regierung ergriffenen

kirchenpolitischen Maßnahmen mit der

jenigen des Episcopats vielleicht im

Wortlaut nicht ganz übereinstimmen, so

doch stets in den Grundsätzen zwischen

Papst und Bischöfen die vollkommenste

Einigkeit geherrscht hat und daß Jener
die Haltung der Letzteren gänzlich bil-

ligt. Diese Note habe in Brüssel stark

verschnupft. Das belgische Ministerium
wollte im ersten Moment des Aergers
die diplomatischen Beziehungen zum hl.

Stuhl ganz abbrechen; aber um Miß-
tone bei der nahen Nationaljubelfeier
zu vermeiden, habe man sich eines Bes-

seren besonnen.

Böhmen. Jüngst brachten zwei ele-

gante Herren in die Kirche von Przi-
bram 6 Kerzen als Spende. Drei wur-

den sogleich aufgesteckt und angezündet.

Als eine derselben bis zur Hälfte abge-

bräunt war, fiel sie plötzlich herab und

zerbrach; zugleich fiel jedoch eine Dyna-
mitpatrone heraus, und die Untersuchung

der andern fünf Kerzen ergab als trau-

rigcs Resultat, daß auch in diesen Dy-
namitpatronen eingeschlossen waren. Bei
dem Umstände, daß die Kirche gedrängt
voll Andächtiger war, hätte ein Unglück

nicht ausbleiben können. Nach den

frevelhaften Thätern wird eifrigst ge-

fahndet.

Personal-Chronik.

St. Gallen. Hochw. Kaplan
H über in Kirchberg ist zum Pfarrer
von Vilters gewählt worden.

— Hochw. Pfarrer Els e n er in

Schänis ist letzten Sonntag zum Stadt-

pfarrer von N a p p e r s w yl gewählt

worden. Der Gewählte hat die Bern-

fung abgelehnt.

Inländische Mission.

a. Gewöhnliche Beiträge pro 1879 à 1889.

Fr. Ct.

Uebertrag laut Nr. 21 13,203 63

Aus der Pfarrei Nickenbach

(Thnrgau) 12 —

„ „ „ Ramsen 71 —

„ „ „ Schaffhausen 104 —

„ „ „ Sulgen 30 —

13,420 68

Der Kassier der inländ. Mission:
Pfcisfer-Elmiger in Luzcrn.

Bei D. Schwendimann. Buchdrucker in
Solothurn, ist vorräthig:

Führer
zum Ammergauer Dassionsspiel

im Jahre l » 8 v.
von Professor Leopold Kohl.

Preis per Exemplar Fr. 2 00.

Anzeige öc KmpMnng.
Unterzeichnete empfehlen sich der Hochwürdigen Geistlichkeit und vcrehrl. Kirchen-

behörden bestens für Anfertigung aller Art kirchlicher Gewänder, wie: Meßgewänder,
Rauchmäntel, Levitenröcke, Volk, Ciborienmäntelchen, Stolen, Alben, Chorröcke sammt

Krägen, Ministrantenröcke, Traghimmel, Kirchenfahnen, Bahrtücher. Auch ist von
den meisten der genannten Gegenstände stets Fertiges vorhanden, sowie Kirchenspitzen,
Borten, Fransen, Stoffe u. s. w.

HochachtungSvollst empfehlen sich

Geschwister Müller,
1?6) in Wyl, Kanton St. Gallen.

Bei B. Schwendimann, Buchdrucker in Solothurn, ist soeben erschienen:

Drittes Buppkement
zu dem Werke:

Das St. Ursus Pfarrßift
der Stadt Solothurn

seit seiner Gründung bis zur staatlichen Aushebung im Jahre llî74
von I. Anriet, Advokat,

enthaltend

Die Triplik der Stadt Namens ihrer katholischen Pfarrei St. Urs auf die

Duplik des Staates in dem vor Bundesgericht waltenden Stiftsprozesie.

Dieses dritte Supplement ist beim Verleger für Fr. 1, der Hauptband w't
sämmtlichen drei Supplementbänden für Fri 11 zu beziehen. Der Erlös wird Z"

Gunsten der katholischen Pfarrgemeinde in Rechnung gebracht.

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

